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V E R E I N B A R U N G

über die Lautsprecher- und Plakatwerbung der Parteien anläßlich der
Bundestagswahl am 22. September 20,13

auf dem Gebiet der Stadt Kamen

lm lnteresse der Verkehrssicherheit und der Sauberhaltung der Stadt Kamen vereinbaren die
Vertreter der beteil igten Parteien folgendes:

1. Das Plakatieren erfolgt auf jeweils 10 von der Stadt Kamen an übersichlichen Ortspunk-
ten (siehe Anlage) aufgestellten Wahltafeln der Größe DIN A O (1 t g,8 cm x g4 cm).
Die Parteien erhalten grundsätzlich ebenfalls an allen Standorten feste Flächen der
Größe A 0.
Da damit gerechnet wird, dass sich mehr als 10 Parteien für plakatflächen bewerben,
werden die Standorte der Plakatflächen aufgeteilt. Hiervon sind die parteien, die im
Bundestag vertreten sind, nicht betroffen.

2 Die Verteilung der Reihenfolge der jeweil igen Flächen erfolgt für die im Bundestag ver-
tretenen Parteien nach dem bei der letzten Bundestagswahl in Kamen erzielten Wahler-
gebnis. Die anderen Bewerber erhalten ihre Fläche im Anschluss nach der Reihenfolge
des Eingangs des Plakatierungsantrages. Die Verteilung der Reihenfolge an den Stan-
dorten ist der Anlage zu entnehmen.

3. Die Parteien behalten sich vor, auf bereits bestehenden, kommerziellen Werbeflächen
bzw. auf maximal pro Partei vier neu zu errichtenden Großflächentafeln in Kamen-Mitte,
sowie je drei neu zu errichtenden Großflächentafeln in den Stadtteilen Methler, Heeren-
Werve und Südkamen Plakatwerbung nach Einholung der dafür erforderlichen Geneh-
migung durch den Fachbereich Wirlschaftsförderung, Liegenschaften, Stadtmarketing
der Stadt Kamen durchzuführen.

4. Auf eine darüber hinausgehende Plakatierung an innerörtl ichen Straßen im Stadtgebiet
Kamen wird verzichtet.

5. Die Parteien verpfl ichten sich, ihre Plakate nicht an Dritte weiterzuleiten. Sollten wilde
Plakatierungen auftreten, so obliegt es den aus den Plakaten als Urheber erkennflichen
Parteien zu beweisen, dass sie für das wilde Plakatieren nicht verantworfl ich waren.

6. Die Parteien verpfl ichten sich weiterhin, ihre Kreis- Landes- und Bundesverbände über
den lnhalt dieser Vereinbarung in Kenntnis zu setzen, damit Plakatierungen durch über-
örtl iche Stellen im Ortsbereich der Stadt Kamen ausgeschlossen werden.

7. Der Betrieb von Lautsprechern innerhalb und außerhalb geschlossener Ortschaften und
die Plakatwerbung außerhalb geschlossener Ortschaften sind bereits durch den ge-
meinsamen Runderlass des Ministers für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr und des
lnnenministers NW vom 08.08.2003 (SMBL.NW 922) in der jeweils geltenden Fassung
geregelt.
Die folgenden Nebenbestimmungen werden beachtet.

r Die Lautsprecheruuerbung darf nicht zur Gefährdung des Straßenverkehrs führen; sie
muss insbesondere auf verkehrsreichen Straßen (2.8. Ortsdurchfahrten im Zuge der
Bundesstraßen) sowie an Verkehrsknotenpunkten unterbleiben. Sie ist ferner ünzu-'  
lässig in der Zei t  von 22.00 Uhr bis 7.00 Uhr und in Wohngebieten darüber hinaus
auch während der Zei t  von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr.
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' Zur Verringerung der Lärmbelästigung sind Musikstücke zwischen den einzelnen
Durchsagen so kurz wie möglich zu halten.

8. Ein Autocorso wird in allen ortschaften nicht durchgeführt.

Am Tag der Wahl sind in und an dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet,jede Beeinflussung der Wähler durch Wort, Schrift, Ton oder Bild sowie jede Unterschrif-
tensammlung verboten. Das Aufstellen von Plakatreitern im Umkreis deÄ Wafrtgebäudes
ist zulässig, wenn die Wähler im Zugang zum Wahllokal nicht behindert werden.

Das Bekleben, Beschreiben und Bemalen von Zäunen, wänden, Mauern, Bäumen,
Masten u.ä. sowie das Überkleben anderer Parteiplakate unterbleibt. Transparente wer-
den nicht angebracht.

Die Stadt Kamen ist berechtigt und wird hiermit beauftragt, beiVerstößen gegen diese
Vereinbarung, auf öffentl ichen Flächen, in der Form einzuschreiten, Oass O'ie-Wahltafeln,
Plakate und Transparente, die gegen diese Vereinbarung verstoßen, auf Kosten des
Zuwiderhandelnden eingezogen werden und zwar auch dann, wenn keine anderen oe-
setzlichen Vorschriften verletzt werden.

Die Vereinbarung tritt mit Untezeichnung in Kraft und mit Ablauf des 22.09.2013
außer Kraft.

Für die Piratenpartei:

(Unterschrift)

(Name in Druckbuchstaben wiederholen)

Für die Stadt Kamen
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